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Beschluss Nr. 01/II/2025 des Berliner Teilhabebeirats vom 13.06.2025

Mögliche Abschaffung der Widerspruchsbeiräte mit Inkrafttreten des neuen Landesorganistionsgesetzes

Sachverhalt:
Im Entwurf des neuen Landesorganisationsgesetzes (LOG) sind die Widerspruchsbeiräte nicht explizit aufgeführt.

Beschluss:
Der Teilhabebeirat Berlin lehnt eine mögliche Abschaffung der Widerspruchsbeiräte im Zuge des neuen Landesorganisationsgesetzes ab.
Er fordert stattdessen eine Prüfung, wie künftig die Wirkung dieses Gremiums verbessert werden kann.

Begründung:
[bookmark: _GoBack]Im Zuge der Verwaltungsreform ist der Wegfall der bezirklichen Widerspruchsbeiräte geplant. Die Begründung - fehlende praktische Relevanz - überzeugt den Teilhabebeirat nicht. Der Teilhabebeirat sieht darin stattdessen den Wegfall von Partizipation und eine Abkehr vom Geist des BTHG.
Er sieht eine gebotene Lösung angesichts möglicher Probleme der Widerspruchsbeiräte nicht in deren Wegfall, sondern in deren Stärkung und erwartet eine entsprechende Prüfung durch die Verantwortlichen.

